
Hygiene- und Verhaltensregeln  

ab 02.11.2020  

 

 

 

Auf der Basis der Corona-Pandemie Hygienehinweise für die Schulen in Baden-Württemberg des 

Kultusministeriums gelten folgende Regeln und Hinweise: 

Die aktuelle Gesundheitsbestätigung, die per Mail verschickt wurde und auf unserer Homepage zum 

Download zur Verfügung steht, ist ausgefüllt am ersten Schultag mitzubringen, wenn die 

Voraussetzungen zum Schulbesuch entsprechend gegeben sind. Ansonsten muss Ihr Kind zu Hause 

bleiben und das Sekretariat bitte per Mail benachrichtigt werden. 

 

Grundsätzlich: 

1. Bitte nehmt Rücksicht aufeinander! 

2. Gutes und möglichst dauerhaftes Lüften der Räume ist wichtig. Alle 20 Minuten ist eine 

Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch geöffneter Türe über 

mehrere Minuten vorzunehmen. Nach Möglichkeit soll während des Unterrichts die Zimmertür 

geöffnet sein und bei warmen Temperaturen auch dauerhaft über die Fenster gelüftet werden. Im 

Winter reicht das regelmäßige Stoßlüften über geöffnete Fenster. In C1-C4 sollen die Klimaanlagen 

zusätzlich zur Heizung genutzt werden, da sie für Frischluftzufuhr sorgen. 

3. Grundsätzlich besteht Maskenpflicht: im Unterricht, in Aufenthalts- und Arbeitsräumen, auf 

Begegnungsflächen wie Fluren und Toiletten. 

4. Auf dem Freigelände muss keine Alltagsmaske getragen werden, dafür aber der Mindestabstand 

von 1,50m eingehalten werden. 

5. Natürlich muss auch bei der Nahrungsaufnahme keine Maske getragen werden. Diese ist erlaubt 

auf dem Pausenhof, im Klassen- und Lehrerzimmer sowie in der Mittagspause in der Mensa. 

6. Abstandsgebot:  

a) Das Abstandsgebot gilt immer dann, wenn keine Alltagsmaske getragen werden muss: auf dem 

Freigelände, im Sportunterricht. 

b) Beim Musikunterricht mit Singen oder mit Blasinstrumenten gilt ein Mindestabstand zu jeder 

Person von 2m in alle Richtungen. 

7. Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit Flüssigseife für 20 bis 30 Sekunden (z. B. nach 

Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, nach dem Toiletten-Gang, nach dem Anfassen von 

Treppengeländern, vor dem Essen, nach dem Naseputzen).  

8. Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge, dabei von anderen Personen 

wegdrehen mit größtmöglichem Abstand 

9. Zutrittsverbot: Wer nicht erklären kann, sich an die gültigen Hygiene- und Einreiseregeln zu 

halten, darf die Schule nicht betreten.  

10. Kein Schulbesuch mit Krankheitssymptomen, die auf Covid-19 zurückzuführen sein könnten: Bei 

Auftreten von Symptomen muss zunächst mit einem Arzt das weitere Vorgehen telefonisch geklärt 

werden. Zur Abgrenzung zu einer Erkältungskrankheit vgl. die Vorgehensweise, wie sie auch auf 

unserer Homepage beschrieben ist. 

 

  



Mund-Nasen-Bedeckung:  

1. Für Schülerinnen und Schüler ist ab Klasse 5 sowie für das Personal ist das Tragen einer 

Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung/Mund-Nasen-Schutz) grundsätzlich verpflichtend (s.o.).  

2. Ausnahmen (in diesen Fällen ist auf den Mindestabstand von 1,50 m zu achten!):  

 auf dem Außengelände (Schulhof, Sportplatz) 

 während des Essens auf dem Freigelände, in Klassen- und Aufenthaltsräumen, mittags in der 

Mensa 

 beim fachpraktischen Sportunterricht 

 im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten – hier gilt der Mindestabstand von 2,00m 

in alle Richtungen 

 bei entsprechenden außerunterrichtlichen Angeboten, sofern die Vorgaben des § 2 Absatz 3 

der Corona-Verordnung Schule eingehalten werden.  

 in Zwischen- und Abschlussprüfungen (Kursstufe) 

3. Wer aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit ist, muss ein aktuelles ärztliches 

Attest vorlegen. Dieses wird bei der Schulleitung bis zum Schuljahresende aufbewahrt. Für die 

betroffenen Schüler*innen gilt zum Schutz der anderen, dass sie den Mindestabstand zu anderen 

Personen auch im Klassenzimmer einhalten müssen. 

 

 Es bedarf des sorgfältigen Auf- und Absetzens: So darf etwa die Innenseite nicht durch unreine 

Hände kontaminiert werden. Beim Absetzen gilt es ebenfalls, die Hygienerichtlinien einzuhalten 

und etwa nicht mit den Händen das eigene Gesicht zu verunreinigen. 

 Außerdem verliert der Mund-Nasen-Schutz seine Wirkung, wenn er durchfeuchtet ist, weshalb ein 

ständiges Tragen derselben Maske nicht sinnvoll ist, bzw. ein rechtzeitiger Austausch der Maske 

notwendig ist. 

 Der benutzte Mund-Nasen-Schutz soll trocken an der Luft aufbewahrt werden, nicht in 

geschlossenen Behältern oder Tüten. 

 Eine Verwechslung gebrauchter Mund-Nasen-Bedeckungen muss ausgeschlossen werden.  

 Wichtig ist, dass die Mund-Nasen-Bedeckung regelmäßig ausreichend heiß gereinigt bzw. ersetzt 

wird.  

 Vgl. https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-

einfache-masken-helfen/ 

 

Händewaschen und Händedesinfektion: 

Händewaschen über 20 bis 30 Sekunden gehört zu den wichtigsten Hygieneregeln. 

 In den Unterrichtsräumen und den Toiletten stehen ausreichend Seife und Einweghandtücher zur 

Verfügung.  

 Da die Klassenzimmer in den Containern über keinen Wasseranschluss verfügen, steht in jedem 

Raum dort ersatzweise eine Flasche Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. 

 Auch in den Eingangsbereichen stehen Desinfektionsmittelspender bereit. 

 z. B. nach Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, nach dem Toiletten-Gang, nach dem Anfassen 

von Treppengeländern, vor dem Essen, nach dem Naseputzen soll Händewaschen Routine sein. 

 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/


Ankommen und Verlassen: 

Durch eine Art Kreisverkehr sollen Begegnungen auf den Treppen vermieden werden: 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst pünktlich ankommen und direkt über die 

Haupteingänge des jeweiligen Schulgebäudes in ihre Unterrichtsräume gehen.  

 Bei gutem Wetter bleibt entsprechend lange außerhalb des Schulgebäudes, beachtet aber auch 

hier das Abstandsgebot und Maskenpflicht. Die Klassenzimmer sind ab 7.30 Uhr geöffnet. 

 Beim Verlassen des Hauptgebäudes aus den Obergeschossen sind die Außentreppen zu nutzen. 

Dies gilt auch für das Obergeschoss des Nebengebäudes. 

 

Toiletten: 

Alle WC-Anlagen der Schule sind geöffnet und werden regelmäßig gereinigt. Davon ausgenommen sind die 

sanitären Anlagen der alten Sporthalle. 

 Die Personenzahl, die sich gleichzeitig in einer WC-Anlage aufhalten darf, soll möglichst auf 3 

Personen begrenzt sein, um einen ausreichenden Abstand zu ermöglichen. Schilder auf den 

Raumtüren weisen darauf hin. 

 Jeder Toilettenbenutzer muss selbst auf den Abstand achten und zusätzlich seine Mund-Nasen-

Bedeckung tragen. 

 

Mensa und Pausenverpflegung: 

Die Mensa ist geöffnet, wobei Einschränkungen den besonderen Hygieneanforderungen dienen: 

 In der Mensa besteht grundsätzlich die Pflicht, eine Alltagsmaske zu tragen, außer bei der 

eigentlichen Nahrungsaufnahme beim Mittagessen. 

 Es gibt keine Selbstbedienung. Besteck und Nahrungsmittel werden vom Mensapersonal 

angerichtet und ausgegeben. 

 Zutritt zur Mensa ausschließlich über den Haupteingang, Verlassen über die Fluchttür an der 

gegenüberliegenden Seite, welche geöffnet ist. Dabei ist auf Personen im Flur zu achten! 

 Für das Mittagessen stehen in der Mensa den Klassenstufen reservierte Tische zur Verfügung, um 

eine Durchmischung der Schülergruppen zu vermeiden. 

 Für die Klassen und Lehrkräfte, welche in der 6. Stunde ihre Mittagspause haben, beginnt die 

Essensausgabe bereits um 12.15 Uhr. 

 Die Lüftung mit Frischluftzufuhr ist eingeschaltet. Daher kann es in der Mensa im Herbst/Winter 

kühl werden, weshalb entsprechend wärmere Kleidung wichtig ist. 

 

 Die Pausenverpflegung soll nicht in der Mensa, sondern auf dem Schulhof oder bei Niederschlag 

auch im Klassenraum zu sich genommen werden. 

 

 Der KS1 steht der untere Bereich der Aula sowie R. 314 zur Verfügung, der KS2 der 

Oberstufenaufenthaltsraum sowie N107. 

 

  



Aufenthaltsräume: 

Der Schulhof ist der beste Aufenthaltsort in den Pausen. 

Auch das Klettergerüst und der Hartplatz können als Aufenthaltsfläche genutzt werden. 

Bei Niederschlag und großer Kälte stehen zur Verfügung: 

 den Klassen 5 bis 10 ihre Klassenräume 

 der KS1 die Aula sowie R. 314  

 der KS2 der Oberstufenaufenthaltsraum sowie N 107 

Außerhalb des Klassenzimmers sowie der stufenbezogenen Aufenthaltsräume gilt die Maskenpflicht. 

 

Schülerbücherei: 

Für die Bücherausleihe bietet Frau Kramer Zeitfenster an, die per Aushang bekanntgegeben wird. 

 

Sekretariat: 

Wir helfen euch gern, wenn es nötig ist.   

 Bitte betretet das Sekretariat nur einzeln und wartet vor der Tür, wenn im Sekretariat gerade kein 

ausreichender Platz ist. 

 Nutzt für Fragen an das Sekretariat möglichst E-Mail oder Telefon. 

 

Aufsicht: 

Im Interesse aller erwarten wir verantwortungsvolles Handeln jedes Einzelnen –  Schüler*in oder Lehrer*in. 

 Lehrkräfte und das Schulleitungsteam weisen auf die Einhaltung der Regeln hin und kontrollieren 

sie, insbesondere in den Unterrichtsräumen und während der Pausen. Dazu gelten folgende 

Bereiche: 

 EG Haupthaus 

 1. OG einschl. Mensa 

 2./3. OG 

 Nebengebäude 

 Schulhof 

 Hartplatz und Container 

 Frühaufsicht einschl. Busaufsicht 

 Wir setzen auf Einsicht und Verantwortungsbewusstsein. Sollte es dennoch zu einem mutwilligen, 

grob fahrlässigen oder wiederholten Verstoß gegen die Hygiene- und Verhaltensregeln kommen, 

drohen zum Schutz der anderen pädagogische Maßnahmen oder angemessene Erziehungs-  und 

Ordnungsmaßnahmen gemäß §90 SchG. 

 

Digitale Endgeräte: 

 Die Nutzung ist nur mit dem Einverständnis der jeweiligen Lehrkraft im Unterricht erlaubt. 

 Alle Schülerinnen und Schüler haben einen Zugang zu MS Teams, der von jedem gepflegt werden 

muss, um jederzeit auf digitale Formen des Fernunterrichts umstellen zu können. 

02.11.2020 Hans Weber, Schulleiter 


